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RS OGH 1987/10/7 3Ob110/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1987

Norm

EO §150 Abs1

Rechtssatz

Dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, daß Reallasten vom Ersteher immer ohne Anrechnung auf das Meistbot zu

übernehmen sind, und zwar auch nicht für den Fall, daß ihnen der Vorrang vor dem Befriedigungs- oder Pfandrecht

des betreibenden Gläubigers zukommt.

Entscheidungstexte

3 Ob 110/86

Entscheidungstext OGH 07.10.1987 3 Ob 110/86
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